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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Handelsname : LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C  ADI 825 

Produktcode : FDS104 

Produktgruppe : Handelsprodukt 
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Verwendung des Stoffes/des Gemischs : Kühlflüssigkeit 
 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

ACIA AUTOMOTIVE 
Zone Industrielle 
80600 DOULLENS 
T +33(0)3 22 77 16 06 
fds@acia-automotive.eu - www.acia-automotive.eu 

 

1.4. Notrufnummer 

 

Deutschland Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen 
Klinische Toxikologie, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Langenbeckstraße 1 
Gebäude 601 
55131 Mainz 
+49 (0) 6131 19240 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Gemische/Stoffe: SDB EU 2015: Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830 (Anhang II der 
REACH-Verordnung) 

STOT RE 2 H373   
   

Volltext der Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise: siehe Kapitel 16 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en)  

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

GHS08 

     

Signalwort (CLP) : Achtung 

Gefährliche Inhaltsstoffe : Ethylenglycol 

Gefahrenhinweise (CLP) : H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten 
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 
P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen 
P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß 
lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen 

 

   
 

 

 

2.3. Sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 
 

 

mailto:fds@acia-automotive.eu
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3.2. Gemische 
 

 
 

 
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Ethylenglycol (CAS-Nr.) 107-21-1 
(EG-Nr.) 203-473-3 
(EG Index-Nr.) 603-027-00-1 
(REACH-Nr) 01-2119456816-28 

25 - 50 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
STOT RE 2, H373 

 

 
 

 

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 
  

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen. Bewusstlosen 
Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich 
dieses Etikett vorzeigen). 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Verunglückten aus dem verschmutzten Bereich entfernen. Betroffene Person ruhig lagern und 
warm halten. Bei Atemstillstand künstlich beatmen. Sofort einen Arzt aufsuchen. Einatmen von 
Frischluft gewährleisten. Betroffene Person ausruhen lassen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Verunreinigten Kleidungsstücke und Schuhe ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem 
Tragen waschen. Mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt aufsuchen, wenn 
Krankheitssymptome  oder Reizungen auftreten. In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen 
und alle betroffenen Hautpartien mit milder Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser 
nachspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort und sorgfältig bei weit geöffneten Lidern anhaltend mit Wasser spülen (mindestens 15 
Minuten). Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt aufsuchen. Sofort mit viel Wasser ausspülen. Bei 
anhaltenden Schmerzen oder Rötung, ärztliche Hilfe herbeiholen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Nach Verschlucken, sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett 
vorzeigen. Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe herbeirufen. 

 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen : Schädigt die Organe. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Exposition gegenüber diesem Material kann infolge Aufnahme über die Haut zu einer 
Gesundheitsgefährdung führen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Kann leichte Reizung verursachen. Schmerz. Rötung. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Ethylenglykol und Diethylenglykol sind giftig bei 
Verschlucken. Die letale Dosis für einen Erwachsenen beträgt 1 à 2 ml pro Kilogram oder 100 
ml. Zu den Symptomen zählen Schwindelgefühl, undeutliches Sprechen, Verlust der 
Koordination, Verwirrung, Erschöpfung, Übelkeit, Erbrechen, erhöhter Puls, Schwierigkeiten 
beim Atmen, Schwierigkeiten beim Sehen, Krämpfe und Kollaps. Symptome können verzögert 
auftreten. Verminderte Urinausscheidung, Nierenversagen und Schädigung des 
Nervensystems können ebenfalls auftreten. Beim Verschlucken oder Erbrechen kann das 
Einatmen (der Substanz) Lungenschäd zur Folge haben. 

 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Bei Vergiftung unverzügliche, spezifische Behandlung erforderlich. Dringend einen Arzt rufen. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid. Pulver. Schaum. Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Sand. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Explosionsgefahr : Kann brennbare/explosionsgefährliche Dampf-Luft Gemische bilden. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kann gefährliche Gase freisetzen. Bei hohen Temperaturen ist eine Zersetzung möglich, 
wodurch giftige/entflammbare Dämpfe freigesetzt werden. 

 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Zur Kühlung exponierter 
Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Eindringen von Löschwasser in die 
Umwelt vermeiden (verhindern). 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 
betreten. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Bei der Arbeit geeignete 
Schutzkleidung tragen. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe 
Abschnitt 8. 

Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Geeignete Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Reinigungspersonal mit geeignetem 
Schutz ausstatten. 

Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Produkt nicht in der Umwelt verbreiten. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation 
oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Verschüttetes Produkt eindämmen und zurückhalten. Verschüttete Flüssigkeit mit inertem 
Absorptionsmittel aufnehmen. Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln 
und unter Beachtung der örtlichen Gesetze entsorgen. Verschmutzten Bereich mit viel Wasser 
reinigen. Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder 
Kieselgur aufsaugen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Von anderen Materialien entfernt 
aufbewahren. 

 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Entsorgung von Rückständen: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". Siehe 
Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder 
rauchen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die 
Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. 
Prozessbereich mit guter Be- und Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu 
vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 

Hygienemaßnahmen : Beim Umgang gute Arbeitshygiene und Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Vor dem Essen, 
Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere 
exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Geltende Vorschriften über die Entsorgung beachten. Es sollten geeignete Erdungsmethoden 
angewendet werden, um eine elektrostatische Aufladung zu vermeiden. 

Lagerbedingungen : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. An einem trockenen, 
geschützten Ort lagern, um jede Einwirkung von Feuchtigkeit  zu vermeiden. An einem 
trockenen, gut belüfteten Ort  entfernt von Zünd- oder Hitzequellen sowie direkter 
Sonneneinstrahlung aufbewahren. Wasserundurchlässiges Rückhaltebecken. Behälter 
geschlossen halten. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, 
entfernt von: Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. 

Unverträgliche Produkte : Starke Basen. Starke Säuren. 

Unverträgliche Materialien : Zündquellen. Direkte Sonnenbestrahlung. 

Zusammenlagerungsinformation : Oxidationsmittel. 

Verpackungsmaterialien : Nichtrostender Stahl. Polyethylen. 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 

Ethylenglycol (107-21-1) 

EU Lokale Bezeichnung Ethylene glycol 

EU IOELV TWA (mg/m³) 52 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 20 ppm 

EU IOELV STEL (mg/m³) 104 mg/m³ 

EU IOELV STEL (ppm) 40 ppm 

EU Bemerkungen Skin 
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Ethylenglycol (107-21-1) 

Deutschland Lokale Bezeichnung Ethandiol 

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 26 mg/m³ 

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 10 ppm 

Deutschland Anmerkung (TRGS 900) DFG,EU,H,Y 
 

 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung : Unnötige Exposition vermeiden. 
 

Handschutz 
 

: Chemikalienfeste Handschuhe (gemäß NF EN 374 oder entsprechender Norm). 
Durchdringungszeit beim Handschuhhersteller rückfragen. Schutzhandschuhe tragen 

 

Augenschutz 
 

: Schutzbrille mit Seitenschutz. (EN 166). Schutzbrille oder Sicherheitsgläser 

 

 

Atemschutz 
 

: Bei normalen Verwendungsbedingungen und ausreichender Entlüftung ist keine spezielle 
Atemschutzausrüstung erforderlich. Liegt die Lösemittelkonzentration über den MAK-
Grenzwerten, muss ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. 
Zugelassenes Atemschutzgerät für organische Dämpfe. Geeignete Maske tragen 

 

 

Sonstige Angaben : Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung sorgen, um Staub- und/oder 
Dampfkonzentrationen so gering wie möglich zu halten. Während der Verwendung nicht essen, 
trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssigkeit 
  

Farbe : Farblos. 
  

Geruch : Charakteristisch. 
  

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
  

pH-Wert : 7,61 
  

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 
  

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Gefrierpunkt : -25 °C 
  

Siedepunkt : 104 °C 
  

Flammpunkt : 125 °C 
  

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Nicht brennbar 
  

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 
  

Dichte : 1,059 g/cm³ 

Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 
  

Log Pow : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
  

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Explosionsgrenzen : 3,2 vol % (Ethylenglycol) 
15,3 vol % (Ethylenglycol) 
  

 

9.2. Sonstige Angaben 

VOC-Gehalt : 39 % 

Brechungsindex : 1,375 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 
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10.2. Chemische Stabilität 

Bei Raumtemperatur unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. Bei der Handhabung bei hohen Temperaturen: Bildet bei Anwesenheit von 
Waser ätzender Lösungen. Nicht festgelegt. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Reagiert heftig mit (starken) Oxidationsmitteln. Nicht festgelegt. 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Das Produkt ist hygroskopisch. Kontakt mit Feuchtigkeit verhindern. Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Oxidationsmittel. Starke Säuren. Starke Basen. 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Beim Erhitzen bis zur Zersetzung werden gefährliche Dämpfe freigesetzt. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität : Nicht eingestuft 
 

 

Ethylenglycol (107-21-1) 

LD50 oral Ratte 1600 mg/kg (not rat, but HUMAN) 

LD50 dermal > 3500 mg/kg (mouse) 

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 2,5 mg/l (6h, tested with aerosol) 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

pH-Wert: 7,61 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

pH-Wert: 7,61 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

  
 

Mögliche schädliche Wirkungen auf den 
Menschen und mögliche Symptome 

: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 
 

 

Ethylenglycol (107-21-1) 

LC50 Fische 1 72860 mg/l (Pimephales promelas, 96h) 

EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l (Daphnia magna, 48h) [OCDE 202] 

ErC50 (Alge) 6500 - 13000 mg/l (selenastrum capricornutum, 96h) 

ErC50 (andere Wasserpflanzen) > 100 mg/l (72h) 

NOEC chronisch Fische 15380 mg/l (Pimephales promelas, 7d) 

NOEC chronisch Krustentier 8590 mg/l (Ceriodaphnia sp., 7d) 
 

 
 

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C  ADI 825  

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht festgelegt. 
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Ethylenglycol (107-21-1) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C  ADI 825  

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 
 

 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Komponente  

Ethylenglycol (107-21-1) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.  
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Zusätzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Nicht in die 
Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für 
gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen 
Vorschriften zuführen. 

Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.(ADR, RID, IMDG, IATA ) 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar  Nicht anwendbar 

 
Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein 
Meeresschadstoff : Nein 

Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

- Landtransport 
  

Keine Daten verfügbar 

- Seeschiffstransport 
  

Keine Daten verfügbar 

- Lufttransport 
  

Keine Daten verfügbar 

- Binnenschiffstransport 
  

Beförderung verboten (ADN) : Nein 

Unterliegt nicht dem ADN : Nein 

- Bahntransport 
  

Beförderung verboten (RID) : Nein 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

 

   

VOC-Gehalt : 39 % 
 
 

  
 

 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Alle nationalen/lokalen Vorschriften beachten 
 
 

Deutschland 

VwVwS, Verweis auf Anhang : Wassergefährdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach  VwVwS, 
Anhang 4) 

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV 

 

: Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-Verordnung) 

 
 

 
 

 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 
  

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

 

 

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

Schulungshinweise : Nur für solche Zwecke verwenden, für die das Produkt bestimmt ist. 

Sonstige Angaben : Keine. 
 

 

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 
 
 

 

 
 
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden 
 


